
Landesjugendhilfeausschuss 
des Freistaates Thüringen 
- 7. Legislaturperiode - 
 

 

 

 

Beschluss-Reg.-Nr. 136/24 

der 22. Sitzung des LJHA am 16. September 2024 in Erfurt 

 

 

 

Stellungnahme zur Zweiten Verordnung zur Änderung der Thüringer Kindergartenfinan-

zierungsverordnung 

 

Der Landesjugendhilfeausschuss nimmt die Stellungnahme des Vorsitzenden zur Zweiten 
Verordnung zur Änderung der Thüringer Kindergartenfinanzierungsverordnung zur Kenntnis. 
 
Abstimmung:  20 Ja-Stimmen 
     0 Nein-Stimmen 
     0 Enthaltung 
 
Der Beschluss wurde einstimmig gefasst. 
 
 
 



 

 

 

Ihre Ansprechpartnerin 

Franziska Haun 

 

Durchwahl 

Telefon +49 361 573411440 

Telefax  

 

Franziska.Haun@ 

tmsfg.thueringen.de 

 

Ihr Zeichen 

- 

 

Ihre Nachricht vom 

19. August 2024 

 

Unser Zeichen 

(bitte bei Antwort angeben) 

4 1-6512/7/2019-50-3280/2024 

 

Erfurt, 

6. September 2024 

 

Landesjugendamt  
Geschäftsstelle 

Landesjugendhilfeausschuss 

 

Thüringer Ministerium für Bildung, Jugend und Sport 
Postfach 90 04 63 . 99107 Erfurt 

Vorsitzender  
Landesjugendhilfeausschuss 
Herr Peter Weise 
Landesjugendring Thüringen e.V. 
Johannesstraße 19 
99084 Erfurt 
Telefon +49 (0361) 5767835 
Telefax +49 (0361) 5767815 

E-Mail post@ljrt-online.de 

 

 

Thüringer Ministerium 

für Bildung, Jugend 

und Sport 

Werner-Seelenbinder-Str. 7 

99096 Erfurt 

 

www.thueringen.de/th2 

 

E-Mail-Adressen dienen im TMBJS 

nur dem Empfang einfacher 

Mitteilungen ohne Signatur und/oder 

Verschlüsselung. 

 

Bankverbindung: 

Landesbank Hessen-Thüringen 

BIC: HELADEFF820 

IBAN: DE14820500003004444141 

 https://dmsiapp04.thegov.thlv.de:5443/vis/AC0CF66C-FBC4-9D68-21DB-

F5917841D046/webdav/2209733/Stellungnahme LJHA.docx 

 

 

Stellungnahme zur Zweite Verordnung zur Änderung der Thüringer 

Kindergartenfinanzierungsverordnung 

 

 

 

Sehr geehrter Herr Becker, 

 

vielen Dank für die Möglichkeit zur Stellungnahme zu o. g. Verordnung. 

 

Bei dem Verordnungsentwurf handelt es sich um eine 

Änderungsverordnung, welche die Änderungen des Thüringer 

Kindergartengesetz (ThürKigaG) berücksichtigt. 

 

Die Änderungsverordnung wird als folgerichtig bewertet. 

Genauso folgerichtig ist die Änderung hinsichtlich der Veränderung in der 

Finanzierung der zu absolvierenden Berufspraktika in der Fachrichtung 

Sozialpädagogik oder Heilerziehungspflege durch Streichung der 

Erstattungsregelung des § 28 Abs. 1 im ThürKigaG. 

 

Jedoch möchte ich anmerken, dass eine Dynamisierung der Zuschüsse des 

Landes als ratsam empfunden wird. 

 

Mit freundlichen Grüßen 

 

 

 

 

 

Peter Weise 

Vorsitzender LJHA 

 

 

 

Thüringer Ministerium für Bildung, Jugend und 

Sport 

Ref. 44 – Herr Becker 

Werner-Seelenbinder-Straße 7 

99096 Erfurt 


